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RS OGH 1966/3/10 9Os17/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1966

Norm

StGB §34

Rechtssatz

Sorgep/icht stellt nur dann einen Milderungsgrund dar, wenn ihr der Täter aus Not nicht nachkommen konnte und

dies der einzige Beweggrund für seine Straftat gewesen ist.

Entscheidungstexte

9 Os 17/66
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